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11..  PPRRÄÄAAMMBBEELL   
 
„Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu 
einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.  
Pflege und Erziehung sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen 
obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft (§ 1 Abs. 1 und 2 
SGB VIII). 
 
Mit der Regelung des § 8a SGB VIII erfährt das Wächteramt der staatlichen Gemeinschaft 
mit der herausgehobenen Verantwortung des Jugendamtes in seiner Zuständigkeit bei 
Kindeswohlgefährdungen eine stärkere Betonung.  
 
Der besondere Schutzauftrag obliegt allerdings nicht nur dem Jugendamt, sondern allen 
Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach dem Kinder- und Jugendhilferecht 
erbringen. 
 
 

22..  EEIINNLLEEIITTUUNNGG  
 
Zum 01.10.2005 ist das Gesetz zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe (KICK) in 
Kraft getreten. 
 
Das Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK) zielt insbesondere auf die 
Verbesserung des Schutzes von Kindern und Jugendlic hen vor Gefahren für ihr Wohl.  
 
Um dies zu erreichen, wurde das SGB VIII in einigen Punkten erweitert bzw. spezifiziert: 
 
a) Die Rechte und Pflichten der öffentlichen und freien Jugendhilfe wurden auf Grundlage 

des Art. 6 Grundgesetz und § 1 SGB VIII in § 8a SGB VIII gebündelt.  

b) Die Abstimmung zwischen freien Trägern und öffentlichen Trägern der Jugendhilfe im 
Fall eines Verdachtes der Kindeswohlgefährdung wird erleichtert / verbessert. Hierzu 
war eine Anpassung des Sozialdatenschutzes (§§ 61 – 65 SGB VIII) erforderlich. 

c) In dem neuen § 72 a SGB VIII wurden die Anforderungen an die persönliche Eignung 
der beschäftigten Fachkräfte konkretisiert.  

Das am 01.01.2012 in Kraft getretene Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) hat zum einen 
durch die Novellierung des SGB VIII eine weitere Verbesserung des Schutzes für Kinder und 
Jugendliche festgelegt, wie auch ein eigenständiges Gesetz zur Kooperation und Information 
im Kinderschutz (KKG) geschaffen. 
 
Ziel des Bundeskinderschutzgesetzes ist es, das Wohl von Kindern und Jugend-lichen zu 
schützen und ihre körperliche, geistige und seelische Entwicklung zu fördern. 
 
Eltern sollen durch die staatliche Gemeinschaft bei der Wahrnehmung ihres 
Erziehungsrechts und ihrer Erziehungsverantwortung mittels Information, Beratung und 
Hilfestellung unterstützt werden. In Hinblick auf die positive Entwicklung von Kindern, vor 
allem in den ersten Lebensjahren, ist die frühzeitige Bereitstellung eines koordinierten und 
multiprofessionalen Angebotes für Mütter und Väter auch schon während der 
Schwangerschaft, zentrales Ziel der Gesetzgebung,  
Ebenfalls wurden im Rahmen des Bundeskinderschutzgesetzes sowohl im § 4 KKG, wie 
auch im § 8b SGB VIII der Beratungsanspruch gegenüber der öffentlichen Jugend hilfe  
in allen Fragen zur Kindeswohlgefährdung festgeschrieben. 
Nach § 4 KKG haben die im Gesetz genannten Fachkräfte zur Einschätzung der 
Kindeswohlgefährdung gegenüber dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe Anspruch auf 
Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft. Sie sind zu diesem Zwecke befugt, dieser 
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Person die dafür erforderlichen Daten zu übermitteln; vor einer Übermittlung der Daten sind 
diese zu pseudonymisieren. 
Nach § 8b SGB VIII haben Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen 
stehen, bei der Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung im Einzelfall gegenüber dem 
örtlichen Träger der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene 
Fachkraft. 
 
Träger von Einrichtungen, in denen sich Kinder und Jugendliche ganztägig oder für einen 
Teil des Tages aufhalten oder in denen sie Unterkunft erhalten, haben gegenüber dem 
überörtlichen Träger der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung bei der Entwicklung und 
Anwendung fachlicher Handlungsleitlinien zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz 
vor Gewalt sowie zu Verfahren der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an 
strukturellen Entscheidungen in der Einrichtung sowie zu Beschwerdeverfahren in 
persönlichen Angelegenheiten. 
 
Anlass für die vorliegende Vereinbarung ist, dass die öffentlichen Jugendhilfeträger aufgrund 
§ 8a Abs. 4 SGB VIII verpflichtet sind mit Dienstleistern, die Leistungen nach dem SGB VIII 
erbringen Vereinbarungen zu schließen, die darauf zielen, diese in den Schutzauftrag des 
SGB VIII unter Berücksichtigung des Sozialdatenschutzes mit einzuschließen.  
 
 

33..  KK IINNDDEESSWWOOHHLL  //  KK IINNDDEESSWWOOHHLLGGEEFFÄÄHHRRDDUUNNGG  
 
1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf eine an seinem geistigen, körperlichen und 
seelischen Wohl orientierte Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. 
 
 
2) Die Pflicht dies zu gewährleisten obliegt in erster Linie den Eltern. Gleichzeitig ist die 
Gewährleistung des Kindeswohles Handlungsziel aller Jugendhilfe-verantwortlicher 
(Schutzauftrag nach § 1 Abs. 3 SGB VIII). 
  
Sind Eltern unverschuldet oder verschuldet nicht in der Lage, das Kindeswohl ihrer Kinder zu 
gewährleisten, ist der Kindesschutz vorrangig zu sehen. 
 
 
3) Grundlage jeglicher Einschätzung zum Kindeswohl / Kindesschutz ist die 
Feststellung, ob eine Kindeswohlgefährdung vorliegt/gegeben ist. 
 
Gemäß § 1666 BGB  liegt eine Gefährdung des Kindeswohls vor, wenn das körperliche, 
geistige oder seelische Wohl des Kindes durch missbräuchliche Ausübung der elterlichen 
Sorge, durch Vernachlässigung des Kindes, durch unverschuldetes Versagen der Eltern 
oder durch das Verhalten Dritter gefährdet wird. 
Von einer Kindeswohlgefährdung ist dann auszugehen, „wenn eine gegenwärtige oder 
zumindest unmittelbar bevorstehende Gefahr für die Kindesentwicklung abzusehen ist, die 
bei ihrem Fortdauern eine erhebliche Schädigung des körperlichen, geistigen oder 
seelischen Wohls des Kindes mit ziemlicher Sicherheit voraussehen lässt. Um dies 
festzustellen muss sich das Familiengericht [hier: das Jugendamt] unter Ausnutzung seiner 
Erkenntnismöglichkeiten ein Bild von den gegenwärtigen Verhältnissen des Kindes machen 
und dann versuchen, sich dessen Zukunft vorzustellen und diese Eindrücke an dem 
Verhalten der Eltern messen. 
 
Diese Art der Gefährdung muss zudem nachhaltig und schwerwiegend sein. Dies folgt aus 
dem Vorrang elterlicher Sorge vor staatlicher Einmischung aus Art. 6 Abs. 2 Satz 1 
Grundgesetz. Ob eine Gefährdung des Kindeswohls vorliegt, ist also unter Berücksichtigung 
der Anlagen und des Verhaltens des Kindes sowie sämtlicher Umstände in denen es lebt, 
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festzustellen. So ist beispielsweise räumlich das Milieu zu berücksichtigen, in welches das 
Kind hinein geboren wurde und in dem es aufgewachsen ist. 
 
Die Zeit spielt gleichfalls eine mehrfache Rolle. Bezüglich der Gefährdung ist oft das Alter 
des Kindes ebenso bedeutsam wie der Grad seiner geistigen Entwicklung. Weiterhin ist die 
Zeit von Bedeutung für den Begriff der Gefährdung selbst, also für die Entwicklungsprognose 
und für den Zeitraum zwischen der Bedrohung und dem evtl. Eintritt der Schädigung. 
 
In vielen Fällen bleibt nichts weiter übrig, als eine Entscheidung nach dem gesunden 
Menschenverstand zu treffen und zwar unter Berücksichtigung aller Belange.“ 
 
(Auszug aus: -Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung; Das Kindeswohl aus 
familiengerichtlicher Sicht- von Thomas Krille; 07.11.2003; Verband Anwalt des Kindes. 
Bundesverband; www.v-a-k.de) 
 
 
4) Zur Kategorisierung  des körperlichen, geistigen und seelischen Wohles eines 
Kindes oder Jugendlichen sind insbesondere folgende Punkte bei einer Einschätzung der 
Situation des Kindes zu beachten: 
 
Körperliches Wohl  
� Versorgung mit Essen und Trinken 
� Körperpflege und Hygiene 
� Gesundheitsfürsorge 
� Körperkontakt zwischen Eltern und Kindern 
� Wach- und Ruherhythmus, Schlaf 
� Aufsicht und Betreuung 
� Unterkunft 
� Wetterangemesse Kleidung 
� Schutz vor Krankheiten 
� Schutz vor Bedrohungen innerhalb und außerhalb des Hauses 
� Altersentsprechende körperliche Entwicklung 
 
Seelisches Wohl  
� Soziale Bindungen 
� Konstante Bezugspersonen 
� Zuwendung und Respekt 
� Emotionale Verlässlichkeit 
� Einfühlendes Verständnis 
� Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen 
� Anerkennung, Wertschätzung 
 
Geistiges Wohl  
� Altersentsprechende Anregungen 
� Spiel und Leistungen 
� Vermittlung von Werten und Normen 
� Förderung von Motivation 
� Sprachanregung 
� Umwelterfahrungen 
� Bildung 
� Altersentsprechende geistige Entwicklung 
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44..  VVEERRFFAAHHRREENNSSSSTT AANNDDAARRDDSS  //  DDOOKKUUMMEENNTTAATTIIOONN  

 
AABBLL AAUUFFSSÜÜBBEERRSSIICCHHTT  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

Verdacht 
Kindeswohlgefährdung 

1.Erstberatung  durch die  
   Fachberatung (FB) 
2.Risikoeinschätzung mit  
   Kinderschutzfachkraft 
  (KSF) 

� Beratungsgespräche 
mit Eltern u. FB 

� Unterbreitung von 
Hilfsangeboten für 
Familie 

� Vermittlung von Hilfen 
      (z.B.Beratungsstellen,   
      Sozialer Dienst) 
� Prüfung von Hilfe-

akzeptanz und Pro-
blemkongruenz 

Sofortige Information 
Sozialer Dienst B 51 

Verbesserung der 
Situation 

Mögliche 
Gefährdung 

Akute 
Gefährdung 

beständige Überprüfung 
der familialen Entwicklung 
und Annahme d. Hilfe 

Keine 
Gefährdung 

kein weiteres 
Tätigwerden 

Keine  
Verbesserung der 
Situation 

Sofortige Information 
Sozialer Dienst B 51 

 
Verfahrensstandards 
Sozialer Dienst B 51 
 

Beratung mit FB u. 
KSF 
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44..11  VVEERRFFAAHHRREENNSSSSTT AANNDDAARRDDSS  ZZUUMM  MMEETTHHOODDIISSCCHHEENN  AABBLL AAUUFF  
 
Nachfolgende konkrete Handlungsschritte bei Verdacht einer Kindeswohlgefährdung werden 
zwischen der Tagespflegeperson und der öffentlichen Jugendhilfe verbindlich vereinbart: 
 
p Bei einem Verdacht der Kindeswohlgefährdung hat die TPP umgehend  die 

Fachberatung der Kindertagespflege zu informieren. 
p Da es sich zunächst um eine Beratung zur Risikoeinschätzung handelt, erfolgt die 

Fachreflexion zur Einschätzung der Situation ohne Nennung des Kindesnamens. 
p Risikoeinschätzung unter Hinzuziehung der Kinderschutzfachkraft. 
p Ergibt die Risikoeinschätzung die Vermutung einer möglichen, aber nicht akuten 

Kindeswohlgefährdung, wird das weitere beraterische und methodische Vorgehen 
miteinander abgestimmt. 

p Die TPP führt zur Klärung der Situation gemeinsam mit der Fachberatung 
Kindertagespflege Beratungsgespräche mit den Eltern mit dem Ziel, die Eltern zu 
motivieren, Beratungs- oder Unterstützungsangebote anzunehmen. 

p In der Folge überprüft die TPP die Annahme der Hilfsangebote und deren Wirkung. 
p Sollten sich innerhalb von 3 Monaten  keine beschreibbaren Fortschritte in der häuslichen 

und sozialen Situation der Familie und dem Erscheinungsbild des Kindes zeigen, wird 
nach erneuter Beratung mit der Fachberatung und der Kinderschutzfachkraft, die 
Fallübernahme durch den Sozialen Dienst des Bereiches Jugend und Familie beraten. 

p Ist eine akute Kindeswohlgefährdung erkennbar oder wird diese im Rahmen der 
Risikoeinschätzung festgestellt, wird der Soziale Dienst des Bereiches Jugend und 
Familie unverzüglich  informiert. 

 
 

44..22  VVEERRFFAAHHRREENNSSSSTT AANNDDAARRDDSS  ZZUURR  DDOOKKUUMMEENNTTAATTIIOONN  
 
Die Tagespflegeperson dokumentiert alle Einschätzungen und Beratungsgespräche 
schriftlich. 
 
Wichtig ist die folgende Dokumentation:  
p die üblichen Dokumentationsbögen bezogen auf das Kind, 
p eine Einschätzung, worin ein Hilfebedarf gesehen wird, 
p die inhaltliche Auseinandersetzung mit den Beteiligten und mehreren Fachkräften über 

Art, Umfang und Notwendigkeit der weiteren Vorgehensweisen und Hilfen, 
p die Faktenlage bei Risikobetrachtung und die Bewertung zur Risikoeinschätzung 

(Erhebungsbogen), 
p Die Dokumentation ist sorgfältig und direkt zu führen, damit sich ein lückenloser 

Fallverlauf ergibt. 
 
  

55..  RRIISSIIKKOOEEIINNSSCCHHÄÄTT ZZUUNNGG   
 
Die Risikoeinschätzung beinhaltet die Abwägung und Einschätzung des Grades einer 
möglichen Kindeswohlgefährdung sowie die Planung der weiteren Vorgehensweise. 
Die Risikoeinschätzung erfolgt im Zusammenwirken der Tagespflegeperson mit der 
Fachberatung unter Hinzuziehung einer insoweit erfahrenen Fachkraft 
(Kinderschutzfachkraft). 
Zur Risikoeinschätzung besteht die Möglichkeit, eine Fachkraft des Sozialen Dienstes des 
Bereiches Jugend und Familie der Stadt Kaarst als insoweit erfahrene Fachkraft 
hinzuzuziehen.  
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Zur Wahrung des Sozialdatenschutzes der betroffenen Familie soll die Risiko-einschätzung 
ohne Nennung des Namens der Familie, bzw. des Kindes oder Jugendlichen durchgeführt 
werden. 
 
 

66..  BBEETTEEIILLIIGGUUNNGG  DDEERR  BBEETTRROOFFFFEENNEENN  
 
Die Tagespflegeperson hat die Personensorgeberechtigten sowie das Kind  angemessen in 
den Prozess der Abschätzung und Klärung der Verdachtsmomente einer 
Kindeswohlgefährdung einzubeziehen. Dies gilt nicht soweit hierdurch der wirksame Schutz 
des Kindes in Frage gestellt wird.   
In den Beratungsgesprächen mit den Betroffenen hat die Tagespflegeperson zusammen mit 
der Fachberatung auf die Inanspruchnahme von adäquaten Hilfen hinzuwirken, wenn sie 
diese zur Abwendung der Kindeswohlgefährdung für erforderlich hält.    
Adäquate Hilfe orientiert sich an der individuellen Notwendigkeit einer Familie und ihrer 
Lebenssituation und kann in ihrer Form nicht festgeschrieben sein.  
 
Die Tagespflegeperson hat im Zusammenwirken mit der Fachberatung die Betroffenen darin 
zu unterstützen, die im Beratungsprozess miteinander vereinbarte Hilfe annehmen zu 
können und ggf. vermittelnd tätig zu werden. 
  
Sollten die angebotenen Hilfen nicht angenommen werden oder nicht ausreichend 
erscheinen oder zeigen sich innerhalb von 3 Monaten  keine beschreibbaren Fortschritte in 
der häuslichen und sozialen Situation der Familie und dem Erscheinungsbild des Kindes, hat 
die Tagespflegeperson in Absprache mit  der Fachberatung und ggf. erneuter Beratung mit 
der Kinderschutzfachkraft den Bereich Jugend und Familie der Stadt Kaarst (Jugendamt) zu 
informieren, um die Gefährdung abzuwenden. 
 
  

77..  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  AANN  DDEENN  BBEERREEIICCHH  JJUUGGEENNDD  UUNNDD  FFAAMMIILLIIEE  BBEEII  VVEERRDDAACCHHTT  EEIINNEERR  

KK IINNDDEESSWWOOHHLLGGEEFFÄÄHHRRDDUUNNGG  
 
Im Falle einer Kindeswohlgefährdung mit Verdacht de r akuten Gefahr für Leib und 
Leben des Kindes oder Jugendlichen ist der Bereich Jugend und Familie der Stadt 
Kaarst (Jugendamt) unverzüglich persönlich im Rahme n eines ausführlichen und 
umfassenden Fachgespräches zu informieren.  
 
Des Weiteren ist der Bereich Jugend und Familie persönlich im Rahmen eines ausführlichen 
und umfassenden Fachgespräches zu informieren, wenn die angebotenen Hilfen nicht 
angenommen werden oder nicht ausreichend erscheinen oder sich innerhalb von 3 Monaten  
keine beschreibbaren Fortschritte in der häuslichen und sozialen Situation der Familie und 
dem Erscheinungsbild des Kindes zeigen. 
 
Der Bereich Jugend und Familie - Abteilung Sozialer Dienst -  ist mindestens täglich von 
Montag bis Mittwoch von 8.30 – 15.00 Uhr, Donnerstag von 8.30 – 17.00 Uhr und Freitag 
von 8.30 – 12.00 Uhr unter der Telefonnummer 987-363 erreichbar. 
 
Außerhalb der oben aufgeführten Dienstzeiten wird der Notdienst für den Bereich Jugend 
und Familie mit einer 24-stündigen Dienstbereitschaft von der Pädagogischen Ambulanz der 
Ev. Jugend- und Familienhilfe gGmbH, Sebastianusstr. 1, 41564 Kaarst geleistet.  
Bei den eingesetzten Mitarbeitern handelt es sich um ausgebildetes Fachpersonal, in der 
Regel mit fachspezifischen Zusatzausbildungen und langjährigen beruflichen Erfahrungen im 
Umgang mit krisenhaften familiären Systemen.  
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Das im Rahmen des Notdienstes eingesetzte Fachpersonal ist somit als „insoweit erfahrene 
Fachkraft“ im Sinne des § 8a SGB VIII zu werten. 
 

 
Pädagogische Ambulanz 

Tel. 51 17 44 
 
 

88..  PPEERRSSOONNEENNBBEEZZOOGGEENNEE  DDAATTEENN  
  

Gemäß § 35 SGB I hat jeder Bürger einen Anspruch darauf, dass der 
Sozialleistungsträger/Dienstleister die ihn betreffenden Sozialdaten nicht unbefugt erhebt, 
verarbeitet und nutzt, was in der Konsequenz heißt, dass die Fachkräfte der Jugendhilfe mit 
den Daten der Familien, Kindern und Jugendlichen sorgsam umgehen müssen. Eine 
Übermittlung von Daten an andere Stellen ist nur mit dem Vorliegen einer ausdrücklichen 
Einverständniserklärung möglich oder wenn eine gesetzliche Norm dies ausdrücklich erlaubt. 
 
Beim Vorliegen einer Kindeswohlgefährdung wird dieses Recht an einigen Stellen durch das 
Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz gesondert geregelt. 
 
Die datenschutzrechtlichen Vorschriften insbesondere des SGB I, SGB VIII und des SGB X 
sind zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaarst, den 09.12.2013 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------   ------------------------------------------ 
(Heinz-Dieter Vogt)      (Tagespflegeperson) 
Erster Beigeordneter      
 
 
 
--------------------------------------------------    
(Ute Schnur)       
Bereichsleiterin Jugend und Familie    



Vereinbarung § 8a Abs.2 SGB VIII   10 

AANNHHAANNGG  11  
  
IINNDDIIKKAATTOORREENN  
MMEELLDDEEBBOOGGEENN  
EERRHHEEBBUUNNGGSSBBOOGGEENN 
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Mögliche Indikatoren für eine Kindeswohlgefährdung 
 
1.Grundversorgung und Schutz des Kindes (Indikatore n) 
 
Altersangemessene Ernährungssituation 
zu geringe Gewichtszunahme beim Säugling, überalterte oder verdorbene Nahrung, nicht 
altersgemäße Nahrung, zu wenig Nahrung, mangelnder Vorrat an Nahrung, unsaubere 
Nahrung, mangelnde Hygiene des Ess- und Kochgeschirrs, kein Abwechslung bei der 
Nahrung, unregelmäßiges und nicht zuverlässiges Essen und Trinken, Zeichen von Über- 
und Fehlernährung, u.a.m. 
 
Angemessene Schlafmöglichkeiten 
Kein eigener Schlafplatz, beengter Schlafplatz, fehlendes Bett, fehlende Matratze, nasser 
muffiger Schlafplatz, ungeregelter Tag-Nacht-Rhythmus, fehlende Decken zum Schutz vor 
Kälte, fehlende Abschirmung des Schlafplatzes (z.B. in Einraumwohnungen), u.a.m. 
 
Ausreichende Körperpflege 
unregelmäßiges oder zu seltenes Wickeln, langes Belassen in durchnässten und 
eingekoteten Windeln, unregelmäßiges oder sehr seltenes Waschen und Baden, Schmutz- 
und Kotreste auf der Haut des Kindes, fehlende Zahnhygiene, erkrankte oder verdorbene 
Milchzähne, unbehandelte entzündete Hautoberflächen, u.a.m. 
 
Witterungsangemessene Kleidung 
mangelnder Schutz vor Hitze oder Kälte, Sonne oder Nässe, witterungsunan-gemessene 
Kleidung mit der Folge des übermäßigen Schwitzens oder Frierens, zu enge Kleidung, zu 
kleine Schuhe, u.a.m. 
 
Sicherstellung des Schutzes vor Gefahren 
Nichtbeseitigung von Gefahren im Haushalt (defekte Stromkabel oder Steckdosen, 
Zugänglichkeit des Kindes zu Medikamenten/Alkohol, nicht gesichertes Herumliegen von 
„Spritzbesteck“), aktive körperliche Bedrohung des Kindes durch Erwachsene oder andere 
Kinder, Zeichen von Verletzungen (Hämatome, Striemen, Narben, Knochenbrüche, 
Verbrennungen), fehlender Schutz der Intimsphäre des Kindes (Schutz vor sexueller 
Ausbeutung), u.a.m. 
 
Gesicherte Betreuung und Aufsicht 
Ohne altersentsprechende Aufsicht lassen (z.B. auf dem Wickeltisch, in der Badewanne, 
beim Spiel im Freien), Überlassung der Aufsicht an fremde Personen, Kleinkind allein in der 
Wohnung lassen, Kinder nachts (ohne Ansprechpartner) allein lassen, u.a.m. 
 
Sicherung von gesundheitlicher Vor- und Fürsorge 
Nicht-Wahrnehmung der Vorsorgeuntersuchungen (U1 – U8), Nicht-Erkennen und Nicht-
Behandeln von Krankheiten, Verweigerung von Krankheitsbehandlung, Fehlen einer 
hausärztlichen Anlaufstelle, unbehandelte chronische Krankheiten, häufige 
Krankenhausaufenthalte aus Unfällen, fehlende Sicherung der Zahngesundheit (faulende 
Zähne), u.a.m. 
 
Anregung/Spielmöglichkeiten des Kindes 
Karge und nicht ausgestattete (Spiel-) Räume für das Kind, Fehlen von Spielzeug, 
Fernsehen als einziges Angebot, keine altersgemäße motorische und sensomotorische 
Entwicklung, Sprachstörungen, u.a.m. 
 
Sachgemäße Behandlung von Entwicklungsstörungen 
Nicht-Erkennen und Nicht-Behandeln von Entwicklungsverzögerungen und Be-hinderungen, 
u.a.m. 
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Emotionale Zuwendung durch Bezugsperson/en 
Keine oder grobe Ansprache des Kindes, häufige körperliche und verbale Züchtigung des 
Kindes (Drohen, Erniedrigen, Schütteln, Schlagen), herab setzender Umgang mit dem Kind, 
Verweigerung von Trost und Schutz, Verweigerung von Körperkontakt, Verweigerung von 
Zuneigung und Zärtlichkeit, ständig wechselnde Bezugspersonen, häufiges Überlassen 
unterschiedlichster Betreuungspersonen, Jaktationen (Schaukelbewegungen) des Kindes, 
Einnässen/Einkoten älterer Kinder, u.a.m. 
 
Gewährung altersangemessener Freiräume 
Einsperren, Kontaktverbot zu Gleichaltrigen (z.B. aus dem Kindergarten), keine 
altersentsprechenden Freunde/Freundinnen, Klammerung und Überbehütung, 
Überforderung durch zu große Verantwortungsbelastung, u.a.m.  
 
 
2.Familiäre Situation/ 
   Sicherung von familiären Erziehungsleistungen (I ndikatoren) 
 
Finanziell/materielle Situation 
Einkommen deckt Basis-Bedürfnisse der Familie nicht ab, Einkommen wird für spezifische 
Ausgaben verbraucht (z.B. Alkohol, Drogen), so dass materiell die Basis-Bedürfnisse des 
Kindes nicht abgedeckt werden (können), u.a.m. 
 
Häusliche/räumliche Situation 
Keine eigene Wohnung/Obdachlosigkeit, zu geringer Wohnraum (z.B. Einraumwohnung), 
gesundheitsgefährdende Wohnbedingungen (z.B. keine Heizmöglichkeiten, nasse, 
schimmlige Wände, erhebliche Dauerlärmbelastung), desorganisierte Wohnraumnutzung 
(z.B. Vermüllung), u.a.m. 
 
Familiäre Beziehungssituation 
Aggressiver Umgangston in der Familie, depressive Grundstruktur in der Familie, Gewalt in 
der Familie/zwischen den Eltern, Belastung der Familie durch Krankheit und Sucht, 
offensichtliche Überforderung von Eltern (z.B. durch Alleinerziehen), eigene 
Deprivationserfahrungen von Eltern, Instrumentalisierung der Kinder bei Beziehungs-, 
Tennungs- und Scheidungsproblemen, u.a.m. 
 
Soziale Situation der Familie 
Desintegration im sozialen Umfeld, keine familiale Einbindungen (Verwandtschaft), 
Schwellenängste gegenüber Institutionen (z.B. Kindergärten, Ärzten, Ämtern), 
NichtInanspruchnahme von Leistungen aufgrund von Schwellenängsten, u.a.m. 
 
Kommunikation mit dem Kind 
Nicht-Wahrnehmung von kindlichen Bedürfnissen, Isolation des Kindes, ständiges Ignorieren 
des Kindes, unstrukturierter Tagesablauf mit dem Kind (fehlende Alltagsregeln), Unfähigkeit, 
dem Kind Grenzen zu setzen, inkonsequenter Umgang mit dem Kind, Wechselbäder 
zwischen Zuneigung und Abstoßung, Auseinandersetzungen der Eltern um das Kind, Gewalt 
gegen das Kind (Hämatome, Striemen, Narben, Knochenbrüche, Verbrennungen), u.a.m. 
 
Gesundheitliche Situation der Erziehungspersonen 
Körperliche Erkrankungen, psychische Erkrankungen, körperliche, geistige oder seelische 
Behinderung, Suchtmittelgebrauch (Alkohol, Medikamente, Drogen), selbstzerstörendes 
Verhalten (Schnippeln), Suizidalität, u.a.m. 
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3. Indikatoren für Risiken und Ressourcen der Famil ien/ 
    Familienmitglieder 
 
Risiken , z.B.: 
Finanzielle/materielle Situation 
Armut, Arbeitslosigkeit, Schulden, schlechte Wohnverhältnisse, u.a.m. 
 
Soziale Situation 
Soziale Isolation der Familie, Schwellenängste gegenüber externen Institutionen und 
Personen (z.B. ÄrztInnen), Behördenangst, u.a.m. 
 
Familiäre Situation 
Desintegration in der eigenen Familie/Verwandtschaft, Tod eines Elternteils, allein erziehend, 
nicht gelingende Stiefelternsituation, Familienkonflikte, Trennungs- /Scheidungskonflikte, 
u.a.m. 
 
Persönliche Situation der Erziehungsperson/en 
Eigene Deprivationserfahrungen von Eltern (eigene negative Erfahrungen mit 
Erziehungshilfen), unerwünschte Schwangerschaft, mangelnde Leistungsfähigkeit von Eltern 
aufgrund von Krankheit (körperlich, psychisch) oder Behinderung (körperlich, geistig, 
seelisch), Suchtverhalten (Medikamente, Drogen Alkohol, Spiel), u.a.m. 
 
Situation des Kindes 
Krankheit des Kindes, körperliche, geistige oder seelische Behinderung des Kindes, 
Schreikind“, schwieriges Sozialverhalten aufgrund früher Erfahrung von Mangelversorgung, 
u.a.m. 
 
 
 
 
Ressourcen, z.B. 
Finanzielle/materielle Situation 
Gesichertes Einkommen, befriedigende Wohnverhältnisse, u.a.m. 
 
Soziale Situation 
Soziale Integration und Einbindung der Familie in Nachbarschaften oder Freundeskreise, 
Souveränität und Durchsetzungsfähigkeit im Umgang mit externen Institutionen und 
Personen, u.a.m. 
Familiäre Situation 
Funktionierende Familien- und Verwandtschaftsbeziehungen, positive Partner-beziehungen, 
produktive Be- und Verarbeitung von ggf. erfolgten Trennungen /Scheidungen, u.a.m. 
 
Persönliche Situation der Erziehungsperson/en 
Kommunikative Kompetenz, alltägliche Strukturierungsfähigkeit, Artikulations-fähigkeit, 
positive Verfolgung eigener Interessen und Ziele, Fähigkeit zur Stressbewältigung, ggf. 
positive Verarbeitung eigener Krisen (z.B. eigene positive Erfahrungen mit Erziehungshilfen), 
u.a.m. 
 
Situation des Kindes 
„Pflegeleichtes“ Kind, gesundes Kind, u.a.m. 
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Meldebogen Kindeswohlgefährdung Tagespflege 
 
Meldung am :     
 
Angaben zum Kind 
 
Name:   
Vorname  
Geburtsdatum/Alter:  
Adresse  
 
Alltäglicherr Lebensort des/der Minderjährigen 
 
Familie     Mutter      Vater    Großeltern   
Andere Personen    
Wer: 
Adresse/Telefon 
 
Der/Die Minderjährige besucht nach Kenntnis der Mel deperson folgende 
Einrichtung 
 
Kindertagesstätte          Tagespflegestelle      Schule      Andere   
Ansprechpartner/Adresse 
 
 
Inhalt der Meldung: 
Welche Kindeswohlgefährdung liegt aus Ihrer Sicht vor? Wie stellt sich die Situation aus Ihrer 
Sicht dar? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wie bewerten Sie die Gefährdung des Kindes 
Was veranlasste Sie, sich jetzt beim Jugendamt zu melden? 
Handelt es sich um eine einmalige oder längerfristige Beobachtung? 
Wie akut schätzen Sie die Gefährdung? 
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Was wurde von Ihnen bereits im Blick auf die Eltern  veranlasst?  
 
      
 

 
 

     Wie haben die Eltern auf die unterbreiteten Hilfen reagiert? 
 
      

 
 
 
 
Weitere Zeugen für die Gefährdungssituation: 
 
Name/Anschrift/Telefon 

 
 
 
Eine anonymisierten Beratung mit der insoweit erfah renen Fachkraft des 
Jugendamts erfolgte: 
 
Am:  
 
Mit folgendem Ergebnis:  

 
 
 
 
 
Art der Meldung: 
 
Persönlich     telefonisch      schriftlich      
 
Meldeperson: 
Melder/in  
Name:  
Vorname:  
Adresse:  
Telefon  
 
Aufnehmende Fachkraft beim Jugendamt 
 
Name:    am:  
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Erhebungsbogen Kindertagespflege 
 
Tagespflegeperson:       
 
Hausbesuche am:        
          
     
Gespräche am / wo:        
          
 
 
Name der Familie:        
Anschrift:          
Telefon:         
erreichbar über:        
 
 
Daten zur Familie (nur Erwachsene): 
 
Personen  Name Geburtsdatum  Nationalität  Familienstand  Berufstätigkeit  
Mutter                               
Vater                               
Partner                               
Partnerin                               
weitere Pers.                               
weitere Pers.                               
 
Angaben zu den o.g. weiteren Personen innerhalb der  Familie: 
 
      
 
 
Daten zum Kind / zu den Kindern: 
 
 Name Geburtsdatum  Geschlecht  Nationalität  Sorgerecht  
1. Kind             m      w               
2. Kind             m      w               
3. Kind             m      w               
4. Kind             m      w               
5. Kind             m      w               
 
 
Anmerkungen / Hinweise / Kommentare: 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vereinbarung § 8a Abs.2 SGB VIII   17 

 
 
Die Kinder besuchen neben der Tagespflege folgende Kindertageseinrichtungen / 
Schulen/ OGATA: 
 
 Tageseinrichtung / Ansprechpartner  Schule /OGATA / Ansprechpartner  
1. Kind             
2. Kind             
3. Kind             
4. Kind             
5. Kind             
 
 
Beschreibung der  Beziehungen der Familienmitgliede r zueinander (ggf. Genogramm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welche Hilfen hat die Familie/das Kind bereits ind Anspruch genommen? 
 
Art der Hilfe  Zeitraum  Träger  Ergebnis  
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Einschätzung der Tagespflegeperson zur Versorgung u nd Entwicklung des Kindes 
(pro Kind bitte einen separaten Bogen verwenden ): 
 
Name des Kindes:       
 
 
Befriedigung der kindlichen Grundbedürfnisse  
 
1= gewährleistet (positiv) 
2= teilweise gewährleistet 
3= nicht gewährleistet   
 Versorgung des Kin des durch  

Mutter bzw.  
      

Vater bzw.  
      

Grundbedürfnis   1          2         3  1          2         3 
altersgemäße, angemessene Körperpflege                               
ausreichende Schlafmöglichkeit                               
witterungsentsprechende Kleidung                               
altersgemäße Ernährung                               
gesundheitlich / medizinische Versorgung                               
Sonstiges:                                     
Sonstiges:                                     
 
 
Liegt das medizinische Vorsorgeheft vor und sind alle Untersuchungen vorgenommen 
worden: 
 Ja    Nein        
 
Anmerkungen : 
      
 
 
Geistig, seelische und körperliche Verfassung / Ent wicklung  des Kindes: 
 
1= liegt nicht vor (positiv) 
2= liegt teilweise vor 
3= liegt vor 
 

Geistig, seelische und körperliche Verfassung / Ent wicklung   1          2         3  1          2         3 
Entwicklungsverzögerungen                               
Retadierte Sprachentwicklung                               
Unruhe / Hyperaktivität                               
Auffälliges Unter- bzw. Übergewicht (unzutreffendes streichen)                               
Distanzlosigkeit gegenüber Dritten                               
Ängstlichkeit, deutlich introvertiert                               
unangemessener Körperkontakt zu Eltern, bzw.                                     
Deutlicher Selbstwertmangel                               
Körperliche Verletzungen                               
Sonstiges:                                     
Sonstiges:                                     
Sonstiges:                                     
 

Anmerkungen : 
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Einschätzung der Tagespflegeperson zum erzieherisch en Verhalten der Eltern / 
sonstiger Bezugspersonen ( pro Kind bitte einen separaten Bogen verwenden ): 
 
Name des Kindes:       
 
1= gewährleistet (positiv) 
2= teilweise gewährleistet 
3= nicht gewährleistet 

 
 Mutter bzw.  

      
Vater bzw.  

      
Erzieherisches Verhalten   1          2         3  1          2         3 
Positiv zugewandte  emotionale Ansprache des Kindes                                
Positiv zugewandter und angemessener körperlicher Kontakt                               
Anerkennung der kindlichen Persönlichkeit                               
Klar geregelter Tagesablauf                               
Regelmäßige Aufsicht gegeben                               
Altersgemäße Vermittlung von Regeln und Grenzen                               
Konsequentes erzieherisches Verhalten                               
Zeitlich verlässliche Bezugsperson                               
Emotional verlässliche Bezugsperson                               
Kontrollierter Umgang mit Frustration und Wut                               
Regelmäß. Kontakt und Austausch mit der Tagespflegeperson                               
   
   
 

Anmerkungen : 
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Beobachtungen / Feststellungen zu den Eltern / sons tiger Bezugspersonen: 
 
1= liegt nicht vor (positiv) 
2= liegt teilweise vor 
3= liegt  vor 

 
 
 Mutter bzw.  

      
Vater bzw.  

      
Problematik   1          2         3  1          2         3 
Gesundheitliche Probleme                               
Auffälliges Unter-, bzw. Übergewicht (unzutreffendes streichen)   
Psychische Erkrankung                               
Suchtmittelmissbrauch ( Drogen, Alkohol, Medikamente)                               
Kontrollverlust bei Aggression und Wut                               
Probleme bei der Regelung der Alltagsstruktur                               
Probleme bei der Einhaltung häuslicher Ordnung / Sauberkeit                               
Arbeitslosigkeit                               
Beengter Wohnraum                               
Problematischer Umgang mit Geld                               
Überschuldung                               
Trennung- und Scheidungsproblematik                               
Sonstiges:                                     
Sonstiges:                                     
 
Anmerkungen : 
 
      
 
 
 
 
 
 
Umgang der Eltern mit der aktuellen Situation: 
 
1= gewährleistet (positiv) 
2= teilweise gewährleistet 
3= nicht gewährleistet 

 
 Mutter bzw.  

      
Vater bz w. 

      
Haltung der Eltern zur aktuellen Problematik   1          2         3  1          2         3 
Die Eltern können das Problem erkennen (welches:      )                                
Die Eltern erkennen ihre Verantwortung                               
Die Eltern erkennen ihre eigenen Anteile                               
Die Eltern zeigen Bereitschaft an der Problematik zu arbeiten                               
Die Eltern sind bereit Hilfe anzunehmen                               
Sonstiges:                                     
Sonstiges:                                     
 

Anmerkungen : 
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Fachliche Einschätzung Tagespflegeperson: 
Name:       
 
Im Hinblick auf das Alter des Kindes wird es für:     ja / nein
   
 
� nicht gefährdet angesehen und es besteht auch kein Hilfebedarf        
                                                                                                                            
� nicht gefährdet angesehen, es besteht aber Unterstützungsbedarf     
  
� gefährdet angesehen, wenn nicht über Hilfen Veränderung erzielt wird    
�    
� akut gefährdet angesehen und es wird eine Herausnahme für nötig     

angesehen 
 
Was muss passieren, damit eine Gefährdung ausgeschl ossen werden kann bzw. die 
Bedürfnisse des Kindes befriedigt werden? 
      
 
 
 
 
 
 
Fachliche Einschätzung der Fachberatung:   
Name:       
Im Hinblick auf das Alter des Kindes wird es für:     ja / nein
   
 
� nicht gefährdet angesehen und es besteht auch kein Hilfebedarf        
                                                                                                                            
� nicht gefährdet angesehen, es besteht aber Unterstützungsbedarf     
  
� gefährdet angesehen, wenn nicht über Hilfen Veränderung erzielt wird    
�    
� akut gefährdet angesehen und es wird eine Herausnahme für nötig     

angesehen 
 
 
Fachliche Einschätzung der Kinderschutzfachkraft  
(Name):                      
Fachliche Einschätzung 
Notwendiges und angemessenes Hilfsangebot 
Weiteres Vorgehen 
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Vereinbarung mit der Familie: 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Vorgehensweise 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unterschriften: 
 
 
 
 
 
Tagespflegeperson                          Fachberatung                       ggf. Kinderschutzfachkraft
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AANNHHAANNGG  22 
 

GGEESSEETTZZLLIICCHHEE  GGRRUUNNDDLLAAGGEENN  IINN  AAUUSSZZÜÜGGEENN  
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AANNHHAANNGG::   GGEESSEETTZZLLIICCHHEE  GGRRUUNNDDLLAAGGEENN  IINN  AAUUSSZZÜÜGGEENN  
 

Grundgesetz (GG) 
 
Art 6 Grundgesetz 
(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. 
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende 

Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft 
(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines Gesetzes von der Familie 

getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu 
verwahrlosen drohen 

(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft 
(5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche und 

seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern 
 
 

Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) 
 
§ 1 SGB VIII –Recht auf Erziehung, Elternverantwort ung, Jugendhilfe- 
(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer 

eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. 
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende 

Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. 
(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Abs. 1 insbesondere 

1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, 
Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, 

2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen, 
3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen, 
4. Dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- 

und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen. 
 
§ 8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdun g 
(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder 

Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte 
einzuschätzen. Soweit der wirksame Schutz dieses Kindes oder dieses Jugendlichen nicht in Frage gestellt 
wird, hat das Jugendamt die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder den Jugendlichen in die 
Gefährdungseinschätzung einzubeziehen und, sofern dies nach fachlicher Einschätzung erforderlich ist, sich 
dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind und von seiner persönlichen Umgebung zu verschaffen. 
Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, 
so hat es diese den Erziehungsberechtigten anzubieten. 

(2) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es das Gericht anzurufen; 
dies gilt auch, wenn die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, bei der Abschätzung des 
Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine dringende Gefahr und kann die Entscheidung des Gerichts 
nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt verpflichtet, das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu 
nehmen. 

(3) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der Einrichtungen der 
Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf die Inanspruchnahme durch die 
Erziehungsberechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges Tätigwerden erforderlich und wirken die 
Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet das Jugendamt die 
anderen zur Abwendung der Gefährdung zuständigen Stellen selbst ein. 

(4) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach diesem Buch 
erbringen, ist sicherzustellen, dass 

1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von 
ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung vornehmen, 

2. bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezogen 
wird sowie 

3. die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die 
Gefährdungseinschätzung einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des 
Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 

 
In die Vereinbarung ist neben den Kriterien für die Qualifikation der beratend hinzuzuziehenden insoweit 
erfahrenen Fachkraft insbesondere die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte der Träger bei den 
Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, 
und das Jugendamt informieren, falls die Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann. 
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(5) Werden einem örtlichen Träger gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder 
eines Jugendlichen bekannt, so sind dem für die Gewährung von Leistungen zuständigen örtlichen Träger die 
Daten mitzuteilen, deren Kenntnis zur Wahrnehmung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung nach § 
8a erforderlich ist. Die Mitteilung soll im Rahmen eines Gespräches zwischen den Fachkräften der beiden 
örtlichen Träger erfolgen, an dem die Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche 
beteiligt werden sollen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in 
Frage gestellt wird. 

 
§ 8b SGB VIII Fachliche Beratung und Begleitung zum  Schutz von Kindern und Jugendlichen 
 (1) Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern oder Jugendlichen stehen, haben bei der Einschätzung einer 

Kindeswohlgefährdung im Einzelfall gegenüber dem örtlichen Träger der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung 
durch eine insoweit erfahrene Fachkraft. 

(2) Träger von Einrichtungen, in denen sich Kinder oder Jugendliche ganztägig oder für einen Teil des Tages 
aufhalten oder in denen sie Unterkunft erhalten, und die zuständigen Leistungsträger, haben gegenüber dem 
überörtlichen Träger der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung bei der Entwicklung und Anwendung fachlicher 
Handlungsleitlinien 
1. zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz vor Gewalt sowie 
2. zu Verfahren der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an strukturellen Entscheidungen in der 

Einrichtung sowie zu Beschwerdeverfahren in persönlichen Angelegenheiten. 
 

§ 42 SGB VIII Inobhutnahme von Kindern und Jugendli chen 

(1) Inobhutnahme eines Kindes oder eines Jugendlichen ist die vorläufige Unterbringung des Kindes oder des 
Jugendlichen bei 
1. einer geeigneten Person oder 
2. in einer Einrichtung oder 
3. in einer sonstigen betreuten Wohnform. 
Während der Inobhutnahme sind der notwendige Unterhalt des Kindes oder des Jugendlichen und die 
Krankenhilfe sicherzustellen. Mit der Inobhutnahme ist dem Kind oder dem Jugendlichen unverzüglich 
Gelegenheit zu geben, eine Person seines Vertrauens zu benachrichtigen. Während der Inobhutnahme übt das 
Jugendamt das Recht der Beaufsichtigung, Erziehung und Aufenthaltsbestimmung aus; der mutmaßliche Wille 
des Personensorgeberechtigten oder des Erziehungsberechtigten ist dabei angemessen zu berücksichtigen. Es 
hat für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen zu sorgen, das Kind oder den Jugendlichen in seiner 
gegenwärtigen Lage zu beraten und Möglichkeiten der Hilfe und Unterstützung aufzuzeigen. 
 
(2) Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind 
oder der Jugendliche um Obhut bittet. Das Jugendamt hat den Personensorge- oder Erziehungsberechtigten 
unverzüglich von der Inobhutnahme zu unterrichten. Widerspricht der Personensorge- oder 
Erziehungsberechtigte der Inobhutnahme, so hat das Jugendamt unverzüglich 
1. das Kind oder den Jugendlichen dem Personensorge oder Erziehungsberechtigten zu übergeben oder 
2. eine Entscheidung des Familiengerichts über die erforderlichen Maßnahmen zum Wohl des Kindes oder des 

Jugendlichen herbeizuführen. 
Ist der Personensorge- oder Erziehungsberechtigte nicht erreichbar, so gilt Satz 3 Nr. 2 entsprechend. 
 
(3) Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn eine 
dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. 
Freiheitsentziehende Maßnahmen sind dabei nur zulässig, wenn und soweit sie erforderlich sind, um eine Gefahr 
für Leib oder Leben des Kindes oder des Jugendlichen oder eine Gefahr für Leib oder Leben Dritter abzuwenden. 
Die Freiheitsentziehung ist ohne gerichtliche Entscheidung spätestens mit Ablauf des Tages nach ihrem 
Beginn zu beenden. Absatz 2 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 
 
§ 72a SGB VIII Tätigkeitsausschluss einschlägig vor bestrafter Personen 
 (1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe dürfen für die Wahrnehmung der Aufgaben in der Kinder- und 

Jugendhilfe keine Person beschäftigen oder vermitteln, die rechtskräftig wegen einer Straftat nach den §§ 
171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184f, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des 
Strafgesetzbuchs verurteilt worden ist. Zu diesem Zweck sollen sie sich bei der Einstellung oder Vermittlung 
und in regelmäßigen Abständen von den betroffenen Personen ein Führungszeugnis nach § 30 Absatz 5 und 
§ 30a Absatz 1 des Bundeszentralregistergesetzes vorlegen lassen. 

 
(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen durch Vereinbarungen mit den Trägern der freien Jugendhilfe 

sicherstellen, dass diese keine Person, die wegen einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt 
worden ist, beschäftigen. 

 
(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen sicherstellen, dass unter ihrer Verantwortung keine neben- oder 

ehrenamtlich tätige Person, die wegen einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist, in 
Wahrnehmung von Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe Kinder oder Jugendliche beaufsichtigt, betreut, 
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erzieht oder ausbildet oder einen vergleichbaren Kontakt hat. Hierzu sollen die Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe über die Tätigkeiten entscheiden, die von den in Satz 1 genannten Personen auf Grund von Art, 
Intensität und Dauer des Kontakts dieser Personen mit Kindern und Jugendlichen nur nach Einsichtnahme in 
das Führungszeugnis nach Absatz 1 Satz 2 wahrgenommen werden dürfen. 

 
(4) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen durch Vereinbarungen mit den Trägern der freien Jugendhilfe 

sowie mit Vereinen im Sinne des § 54 sicherstellen, dass unter deren Verantwortung keine neben- oder 
ehrenamtlich tätige Person, die wegen einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist, in 
Wahrnehmung von Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe Kinder oder Jugendliche beaufsichtigt, betreut, 
erzieht oder ausbildet oder einen vergleichbaren Kontakt hat. Hierzu sollen die Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe mit den Trägern der freien Jugendhilfe Vereinbarungen über die Tätigkeiten schließen, die von 
den in Satz 1 genannten Personen auf Grund von Art, Intensität und Dauer des Kontakts dieser Personen mit 
Kindern und Jugendlichen nur nach Einsichtnahme in das Führungszeugnis nach Absatz 1 Satz 2 
wahrgenommen werden dürfen. 

 
(5) Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe dürfen von den nach den Absätzen 3 und 4 eingesehenen 

Daten nur den Umstand, dass Einsicht in ein Führungszeugnis genommen wurde, das Datum des 
Führungszeugnisses und die Information erheben, ob die das Führungszeugnis betreffende Person wegen 
einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1 rechtskräftig verurteilt worden ist. Die Träger der öffentlichen und freien 
Jugendhilfe dürfen diese erhobenen Daten nur speichern, verändern und nutzen, soweit dies zum Ausschluss 
der Personen von der Tätigkeit, die Anlass zu der Einsichtnahme in das Führungszeugnis gewesen ist, 
erforderlich ist. Die Daten sind vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen. Sie sind unverzüglich zu löschen, 
wenn im Anschluss an die Einsichtnahme keine Tätigkeit nach Absatz 3 Satz 2 oder Absatz 4 Satz 2 
wahrgenommen wird. Andernfalls sind die Daten spätestens drei Monate nach der Beendigung einer solchen 
Tätigkeit zu löschen. 

 
 

Gesetz zur Kooperation und Information im Kindersch utz (KKG) 

§ 1 KKG Kinderschutz und staatliche Mitverantwortun g 
(1) Ziel des Gesetzes ist es, das Wohl von Kindern und Jugendlichen zu schützen und ihre körperliche, geistige 

und seelische Entwicklung zu fördern. 
(2) Pflege und Erziehung der Kinder und Jugendlichen sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst 

ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. 
(3) Aufgabe der staatlichen Gemeinschaft ist es, soweit erforderlich, Eltern bei der Wahrnehmung ihres 

Erziehungsrechts und ihrer Erziehungsverantwortung zu unterstützen, damit 
1. sie im Einzelfall dieser Verantwortung besser gerecht werden können, 
2. im Einzelfall Risiken für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen frühzeitig erkannt werden und 
3. im Einzelfall eine Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen vermieden oder, falls dies 

im Einzelfall nicht mehr möglich ist, eine weitere Gefährdung oder Schädigung abgewendet werden kann. 
(4) Zu diesem Zweck umfasst die Unterstützung der Eltern bei der Wahrnehmung ihres Erziehungsrechts und 

ihrer Erziehungsverantwortung durch die staatliche Gemeinschaft insbesondere auch Information, Beratung 
und Hilfe. Kern ist die Vorhaltung eines möglichst frühzeitigen, koordinierten und multiprofessionellen 
Angebots im Hinblick auf die Entwicklung von Kindern vor allem in den ersten Lebensjahren für Mütter und 
Väter sowie schwangere Frauen und werdende Väter (Frühe Hilfen). 

 
§ 2KKG Information der Eltern über Unterstützungsan gebote in Fragen der Kindesentwicklung 
(1) Eltern sowie werdende Mütter und Väter sollen über Leistungsangebote im örtlichen Einzugsbereich zur 

Beratung und Hilfe in Fragen der Schwangerschaft, Geburt und der Entwicklung des Kindes in den ersten 
Lebensjahren informiert werden. 

(2) Zu diesem Zweck sind die nach Landesrecht für die Information der Eltern nach Absatz 1 zuständigen Stellen 
befugt, den Eltern ein persönliches Gespräch anzubieten. Dieses kann auf Wunsch der Eltern in ihrer 
Wohnung stattfinden. Sofern Landesrecht keine andere Regelung trifft, bezieht sich die in Satz 1 geregelte 
Befugnis auf die örtlichen Träger der Jugendhilfe. 

 
§ 3 KKG Rahmenbedingungen für verbindliche Netzwerk strukturen im Kinderschutz 
(1) In den Ländern werden insbesondere im Bereich Früher Hilfen flächendeckend verbindliche Strukturen der 

Zusammenarbeit der zuständigen Leistungsträger und Institutionen im Kinderschutz mit dem Ziel aufgebaut 
und weiterentwickelt, sich gegenseitig über das jeweilige Angebots- und Aufgabenspektrum zu informieren, 
strukturelle Fragen der Angebotsgestaltung und -entwicklung zu klären sowie Verfahren im Kinderschutz 
aufeinander abzustimmen. 

(2) In das Netzwerk sollen insbesondere Einrichtungen und Dienste der öffentlichen und freien Jugendhilfe, 
Einrichtungen und Dienste, mit denen Verträge nach § 75 Absatz 3 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 
bestehen, Gesundheitsämter, Sozialämter, Gemeinsame Servicestellen, Schulen, Polizei- und 
Ordnungsbehörden, Agenturen für Arbeit, Krankenhäuser, Sozialpädiatrische Zentren, Frühförderstellen, 
Beratungsstellen für soziale Problemlagen, Beratungsstellen nach den §§ 3 und 8 des 
Schwangerschaftskonfliktgesetzes, Einrichtungen und Dienste zur Müttergenesung sowie zum Schutz gegen 
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Gewalt in engen sozialen Beziehungen, Familienbildungsstätten, Familiengerichte und Angehörige der 
Heilberufe einbezogen werden. 

(3) Sofern Landesrecht keine andere Regelung trifft, soll die verbindliche Zusammenarbeit im Kinderschutz als 
Netzwerk durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe organisiert werden. Die Beteiligten sollen die Grundsätze 
für eine verbindliche Zusammenarbeit in Vereinbarungen festlegen. Auf vorhandene Strukturen soll 
zurückgegriffen werden. 

(4) Dieses Netzwerk soll zur Beförderung Früher Hilfen durch den Einsatz von Familienhebammen gestärkt 
werden. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unterstützt den Aus- und Aufbau 
der Netzwerke Frühe Hilfen und des Einsatzes von Familienhebammen auch unter Einbeziehung 
ehrenamtlicher Strukturen durch eine zeitlich auf vier Jahre befristete Bundesinitiative, die im Jahr 2012 mit 30 
Millionen Euro, im Jahr 2013 mit 45 Millionen Euro und in den Jahren 2014 und 2015 mit 51 Millionen Euro 
ausgestattet wird. Nach Ablauf dieser Befristung wird der Bund einen Fonds zur Sicherstellung der Netzwerke 
Frühe Hilfen und der psychosozialen Unterstützung von Familien einrichten, für den er jährlich 51 Millionen 
Euro zur Verfügung stellen wird. Die Ausgestaltung der Bundesinitiative und des Fonds wird in 
Verwaltungsvereinbarungen geregelt, die das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen mit den Ländern schließt. 

 
 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
 
§ 1666 BGB Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung de s Kindeswohls 
 (1) Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen durch missbräuchliche 
Ausübung der elterlichen Sorge, durch Vernachlässigung des Kindes, durch unverschuldetes Versagen der Eltern 
oder durch das Verhalten eines Dritten gefährdet, so hat das Familiengericht, wenn die Eltern nicht gewillt oder 
nicht in der Lage sind, die Gefahr abzuwenden, die zur Abwendung der Gefahr erforderlichen Maßnahmen zu 
treffen.  
 
(2) In der Regel ist anzunehmen, dass das Vermögen des Kindes gefährdet ist, wenn der Inhaber der 
Vermögenssorge seine Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind oder seine mit der Vermögenssorge verbundenen 
Pflichten verletzt oder Anordnungen des Gerichts, die sich auf die Vermögenssorge beziehen, nicht befolgt.  
 
(3) Das Gericht kann Erklärungen des Inhabers der elterlichen Sorge ersetzen.  
 
(4) In Angelegenheiten der Personensorge kann das Gericht auch Maßnahmen mit Wirkung gegen einen Dritten 
treffen.  

 
§ 1666a BGB Grundsatz der Verhältnismäßigkeit; Vorr ang öffentlicher Hilfen 
 (1) Maßnahmen, mit denen eine Trennung des Kindes von der elterlichen Familie verbunden ist, sind nur 
zulässig, wenn der Gefahr nicht auf andere Weise, auch nicht durch öffentliche Hilfen, begegnet werden kann. 
Dies gilt auch, wenn einem Elternteil vorübergehend oder auf unbestimmte Zeit die Nutzung der 
Familienwohnung untersagt werden soll. Wird einem Elternteil oder einem Dritten die Nutzung der vom Kind 
mitbewohnten oder einer anderen Wohnung untersagt, ist bei der Bemessung der Dauer der Maßnahme auch zu 
berücksichtigen, ob diesem das Eigentum, das Erbbaurecht oder der Nießbrauch an dem Grundstück zusteht, auf 
dem sich die Wohnung befindet; Entsprechendes gilt für das Wohnungseigentum, das Dauerwohnrecht, das 
dingliche Wohnrecht oder wenn der Elternteil oder Dritte Mieter der Wohnung ist.  
 
(2) Die gesamte Personensorge darf nur entzogen werden, wenn andere Maßnahmen erfolglos geblieben sind 
oder wenn anzunehmen ist, dass sie zur Abwendung der Gefahr nicht ausreichen.  
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GGEESSEETTZZLLIICCHHEE  VVOORRSSCCHHRRIIFFTTEENN  ZZUUMM  DDAATTEENNSSCCHHUUTTZZ  
  
§ 35 SGB I Sozialgeheimnis 
(1) Jeder hat Anspruch darauf, dass die ihn betreffenden Sozialdaten (§ 67 Abs. 1 Zehntes Buch) von den 
Leistungsträgern nicht unbefugt erhoben, verarbeitet oder genutzt werden (Sozialgeheimnis). Die Wahrung des 
Sozialgeheimnisses umfasst die Verpflichtung, auch innerhalb des Leistungsträgers sicherzustellen, dass die 
Sozialdaten nur Befugten zugänglich sind oder nur an diese weitergegeben werden. Sozialdaten der 
Beschäftigten und ihrer Angehörigen dürfen Personen, die Personalentscheidungen treffen oder daran mitwirken 
können, weder zugänglich sein noch von Zugriffsberechtigten weitergegeben werden. Der Anspruch richtet sich 
auch gegen die Verbände der Leistungsträger, die Arbeitsgemeinschaften der Leistungsträger und ihrer 
Verbände, die in diesem Gesetzbuch genannten öffentlich-rechtlichen Vereinigungen, gemeinsame 
Servicestellen, Integrationsfachdienste, die Künstlersozialkasse, die Deutsche Post AG, soweit sie mit der 
Berechnung oder Auszahlung von Sozialleistungen betraut ist, die Behörden der Zollverwaltung, soweit sie 
Aufgaben nach § 2 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes, nach § 107 Abs. 1 des Vierten Buches und § 66 
des Zehnten Buches durchführen, die Versicherungsämter und Gemeindebehörden sowie die anerkannten 
Adoptionsvermittlungsstellen (§ 2 Abs. 2 des Adoptionsvermittlungsgesetzes), soweit sie Aufgaben nach diesem 
Gesetzbuch wahrnehmen, das Bundesamt für Güterverkehr, soweit es Aufgaben nach § 107 Abs. 1 Satz 2 des 
Vierten Buches durchführt, und die Stellen, die Aufgaben nach § 67c Abs. 3 des Zehnten Buches wahrnehmen. 
Die Beschäftigten haben auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit bei den genannten Stellen das Sozialgeheimnis 
zu wahren. 
 
(2) Eine Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Sozialdaten ist nur unter den Voraussetzungen des Zweiten 
Kapitels des Zehnten Buches zulässig. 
 
(3) Soweit eine Übermittlung nicht zulässig ist, besteht keine Auskunftspflicht, keine Zeugnispflicht und keine 
Pflicht zur Vorlegung oder Auslieferung von Schriftstücken, nicht automatisierten Dateien und automatisiert 
erhobenen, verarbeiteten oder genutzten Sozialdaten. 
 
(4) Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse stehen Sozialdaten gleich. 
 
(5) Sozialdaten Verstorbener dürfen nach Maßgabe des Zweiten Kapitels des Zehnten Buches verarbeitet oder 
genutzt werden. Sie dürfen außerdem verarbeitet oder genutzt werden, wenn schutzwürdige Interessen des 
Verstorbenen oder seiner Angehörigen dadurch nicht beeinträchtigt werden können. 
 
§ 61 SGB VIII Anwendungsbereich 
 (1) Für den Schutz von Sozialdaten bei ihrer Erhebung und Verwendung in der Jugendhilfe gelten § 35 des 
Ersten Buches, §§ 67 bis 85a des Zehnten Buches sowie die nachfolgenden Vorschriften. Sie gelten für alle 
Stellen des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe, soweit sie Aufgaben nach diesem Buch wahrnehmen. Für die 
Wahrnehmung von Aufgaben nach diesem Buch durch kreisangehörige Gemeinden und Gemeindeverbände, die 
nicht örtliche Träger sind, gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend. 
 
(2) Für den Schutz von Sozialdaten bei ihrer Erhebung und Verwendung im Rahmen der Tätigkeit des 
Jugendamts als Amtspfleger, Amtsvormund, Beistand und Gegenvormund gilt nur § 68. 
 
(3) Werden Einrichtungen und Dienste der Träger der freien Jugendhilfe in Anspruch genommen, so ist 
sicherzustellen, daß der Schutz der personenbezogenen Daten bei der Erhebung und Verwendung in 
entsprechender Weise gewährleistet ist. 
 
§ 62 SGB VIII Datenerhebung 
(1) Sozialdaten dürfen nur erhoben werden, soweit ihre Kenntnis zur Erfüllung der jeweiligen Aufgabe erforderlich 
ist. 
 
2) Sozialdaten sind beim Betroffenen zu erheben. Er ist über die Rechtsgrundlage der Erhebung sowie die 
Zweckbestimmungen der Erhebung und Verwendung aufzuklären, soweit diese nicht offenkundig sind 
 
3) Ohne Mitwirkung des Betroffenen dürfen Sozialdaten nur erhoben werden, wenn 
1. eine gesetzliche Bestimmung dies vorschreibt oder erlaubt oder 
2. ihre Erhebung beim Betroffenen nicht möglich ist oder die jeweilige Aufgabe ihrer Art nach eine Erhebung bei 
anderen erfordert, die Kenntnis der Daten aber erforderlich ist für 
a) die Feststellung der Voraussetzungen oder für die Erfüllung einer Leistung nach diesem Buch oder 
b) die Feststellung der Voraussetzungen für die Erstattung einer Leistung nach § 50 des Zehnten Buches oder 
c) die Wahrnehmung einer Aufgabe nach den §§ 42 bis 48a und nach § 52 oder 
d) die Erfüllung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a oder 
3. die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde und keine Anhaltspunkte 
dafür bestehen, daß schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt werden oder 
4. die Erhebung bei dem Betroffenen den Zugang zur Hilfe ernsthaft gefährden würde 
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(4) Ist der Betroffene nicht zugleich Leistungsberechtigter oder sonst an der Leistung beteiligt, so dürfen die 
Daten auch beim Leistungsberechtigten oder einer anderen Person, die sonst an der Leistung beteiligt ist, 
erhoben werden, wenn die Kenntnis der Daten für die Gewährung einer Leistung nach diesem Buch notwendig 
ist. Satz 1 gilt bei der Erfüllung anderer Aufgaben im Sinne des § 2 Abs. 3 entsprechend 
 
§ 63 SGB VIII Datenspeicherung 
1) Sozialdaten dürfen gespeichert werden, soweit dies für die Erfüllung der jeweiligen Aufgabe erforderlich ist 
 
(2) Daten, die zur Erfüllung unterschiedlicher Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe erhoben worden sind, dürfen 
nur zusammengeführt werden, wenn und solange dies wegen eines unmittelbaren Sachzusammenhangs 
erforderlich ist. Daten, die zu Leistungszwecken im Sinne des § 2 Abs. 2 und Daten, die für andere Aufgaben im 
Sinne des § 2 Abs. 3 erhoben worden sind, dürfen nur zusammengeführt werden, soweit dies zur Erfüllung der 
jeweiligen Aufgabe erforderlich ist. 
 
§ 64 SGB VIII Datenübermittlung und –nutzung 
(1) Sozialdaten dürfen zu dem Zweck übermittelt oder genutzt werden, zu dem sie erhoben worden sind. 
(2) Eine Übermittlung für die Erfüllung von Aufgaben nach § 69 des Zehnten Buches ist abweichend von Absatz 

1 nur zulässig, soweit dadurch der Erfolg einer zu gewährenden Leistung nicht in Frage gestellt wird. 
 
(2a) Vor einer Übermittlung an eine Fachkraft, die der verantwortlichen Stelle nicht angehört, sind die Sozialdaten 
zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren, soweit die Aufgabenerfüllung dies zulässt. 
 
(3) Sozialdaten dürfen beim Träger der öffentlichen Jugendhilfe zum Zwecke der Planung im Sinne des § 80 
gespeichert oder genutzt werden; sie sind unverzüglich zu anonymisieren 
 
§ 65 SGB VIII Besonderer Vertrauensschutz in der pe rsönlichen und erzieherischen Hilfe 
 
(1) Sozialdaten, die dem Mitarbeiter eines Trägers der öffentlichen Jugendhilfe zum Zweck persönlicher und 
erzieherischer Hilfe anvertraut worden sind, dürfen von diesem nur weitergegeben werden 
1. mit der Einwilligung dessen, der die Daten anvertraut hat, oder 
2. dem Vormundschafts- oder dem Familiengericht zur Erfüllung der Aufgaben nach § 8a Abs. 3, wenn 
angesichts einer Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen ohne diese Mitteilung eine für die 
Gewährung von Leistungen notwendige gerichtliche Entscheidung nicht ermöglicht werden könnte, oder 
4. dem Mitarbeiter, der auf Grund eines Wechsels der Fallzuständigkeit im Jugendamt oder eines Wechsels der 
örtlichen Zuständigkeit für die Gewährung oder Erbringung der Leistung verantwortlich ist, wenn Anhaltspunkte 
für eine Gefährdung des Kindeswohls gegeben sind und die Daten für eine Abschätzung des Gefährdungsrisikos 
notwendig sind, oder an die Fachkräfte, die zum Zwecke der Abschätzung des Gefährdungsrisikos nach § 8a 
hinzugezogen werden; § 64 Abs. 2a bleibt unberührt, oder 
5. unter den Voraussetzungen, unter denen eine der in § 203 Abs. 1 oder 3 des Strafgesetzbuches genannten 
Personen dazu befugt wäre. 
 
Gibt der Mitarbeiter anvertraute Sozialdaten weiter, so dürfen sie vom Empfänger nur zu dem Zweck 
weitergegeben werden, zu dem er diese befugt erhalten hat. 
(2) § 35 Abs. 3 des Ersten Buches gilt auch, soweit ein behördeninternes Weitergabeverbot nach Absatz 1 
besteht. 
 
§ 67a SBG X Datenerhebung 
 (1) Das Erheben von Sozialdaten durch in § 35 des Ersten Buches genannte Stellen ist zulässig, wenn ihre 
Kenntnis zur Erfüllung einer Aufgabe der erhebenden Stelle nach diesem Gesetzbuch erforderlich ist. Dies gilt 
auch für besondere Arten personenbezogener Daten (§ 67 Abs. 12). Angaben über die rassische Herkunft dürfen 
ohne Einwilligung des Betroffenen, die sich ausdrücklich auf diese Daten beziehen muss, nicht erhoben werden. 
Ist die Einwilligung des Betroffenen durch Gesetz vorgesehen, hat sie sich ausdrücklich auf besondere Arten 
personenbezogener Daten (§ 67 Abs. 12) zu beziehen. 
 
(2) Sozialdaten sind beim Betroffenen zu erheben. Ohne seine Mitwirkung dürfen sie nur erhoben werden 
1. bei den in § 35 des Ersten Buches oder in § 69 Abs. 2 genannten Stellen, wenn 

a) diese zur Übermittlung der Daten an die erhebende Stelle befugt sind, 
b) die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde und 
c) keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen 

beeinträchtigt werden, 
2. bei anderen Personen oder Stellen, wenn 
a) eine Rechtsvorschrift die Erhebung bei ihnen zulässt oder die Übermittlung an die erhebende Stelle 

ausdrücklich vorschreibt oder 
b) die Aufgaben nach diesem Gesetzbuch ihrer Art nach eine Erhebung bei anderen Personen oder Stellen 

erforderlich machen oder 
aa) die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde  
bb) und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen 
beeinträchtigt werden. 
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(3) Werden Sozialdaten beim Betroffenen erhoben, ist er, sofern er nicht bereits auf andere Weise Kenntnis 
erlangt hat, über die Zweckbestimmungen der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung und die Identität der 
verantwortlichen Stelle zu unterrichten. Über Kategorien von Empfängern ist der Betroffene nur zu unterrichten, 
soweit 
1. er nach den Umständen des Einzelfalles nicht mit der Nutzung oder der Übermittlung an diese rechnen muss, 
2. es sich nicht um eine Verarbeitung oder Nutzung innerhalb einer in § 35 des Ersten Buches genannten Stelle 

oder einer Organisationseinheit im Sinne von § 67 Abs. 9 Satz 3 handelt oder 
3. es sich nicht um eine Kategorie von in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen oder von 

Organisationseinheiten im Sinne von § 67 Abs. 9 Satz 3 handelt, die auf Grund eines Gesetzes zur engen 
Zusammenarbeit verpflichtet sind. 

Werden Sozialdaten beim Betroffenen auf Grund einer Rechtsvorschrift erhoben, die zur Auskunft verpflichtet, 
oder ist die Erteilung der Auskunft Voraussetzung für die Gewährung von Rechtsvorteilen, ist der Betroffene 
hierauf sowie auf die Rechtsvorschrift, die zur Auskunft verpflichtet, und die Folgen der Verweigerung von 
Angaben, sonst auf die Freiwilligkeit seiner Angaben hinzuweisen. 
 
4) Werden Sozialdaten statt beim Betroffenen bei einer nicht-öffentlichen Stelle erhoben, so ist die Stelle auf die 
Rechtsvorschrift, die zur Auskunft verpflichtet, sonst auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzuweisen. 
 
(5) Werden Sozialdaten weder beim Betroffenen noch bei einer in § 35 des Ersten Buches genannten Stelle 
erhoben und hat der Betroffene davon keine Kenntnis, ist er von der Speicherung, der Identität der 
verantwortlichen Stelle sowie über die Zweckbestimmungen der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung zu 
unterrichten. Eine Pflicht zur Unterrichtung besteht nicht, wenn 
1. der Betroffene bereits auf andere Weise Kenntnis von der Speicherung oder der Übermittlung erlangt hat, 
2. die Unterrichtung des Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert oder 
3. die Speicherung oder Übermittlung der Sozialdaten auf Grund eines Gesetzes ausdrücklich vorgesehen ist. 
 
Über Kategorien von Empfängern ist der Betroffene nur zu unterrichten, soweit 
1. er nach den Umständen des Einzelfalles nicht mit der Nutzung oder der Übermittlung an diese rechnen muss, 
2. es sich nicht um eine Verarbeitung oder Nutzung innerhalb einer in § 35 des Ersten Buches genannten Stelle 

oder einer Organisationseinheit im Sinne von § 67 Abs. 9 Satz 3 handelt oder 
3. es sich nicht um eine Kategorie von in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen oder von 

Organisationseinheiten im Sinne von § 67 Abs. 9 Satz 3 handelt, die auf Grund eines Gesetzes zur engen 
Zusammenarbeit verpflichtet sind. 

 
Sofern eine Übermittlung vorgesehen ist, hat die Unterrichtung spätestens bei der ersten Übermittlung zu 
erfolgen. Die verantwortliche Stelle legt schriftlich fest, unter welchen Voraussetzungen von einer Unterrichtung 
nach Satz 2 Nr. 2 und 3 abgesehen wird. § 83 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend.  
 
§ 67b SBG X Zulässigkeit der Datenverarbeitung und –nutzung 
(1) Die Verarbeitung von Sozialdaten und deren Nutzung sind nur zulässig, soweit die nachfolgenden Vorschriften 
oder eine andere Rechtsvorschrift in diesem Gesetzbuch es erlauben oder anordnen oder soweit der Betroffene 
eingewilligt hat. § 67a Abs. 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass die Übermittlung ohne 
Einwilligung des Betroffenen nur insoweit zulässig ist, als es sich um Daten über die Gesundheit oder das 
Sexualleben handelt oder die Übermittlung zwischen Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung oder 
zwischen Trägern der gesetzlichen Rentenversicherung und deren Arbeitsgemeinschaften zur Erfüllung einer 
gesetzlichen Aufgabe erforderlich ist. 
 
(2) Wird die Einwilligung bei dem Betroffenen eingeholt, ist er auf den Zweck der vorgesehenen Verarbeitung 
oder Nutzung sowie auf die Folgen der Verweigerung der Einwilligung hinzuweisen. Die Einwilligung des 
Betroffenen ist nur wirksam, wenn sie auf dessen freier Entscheidung beruht. Die Einwilligung und der Hinweis 
bedürfen der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form angemessen ist. Soll die 
Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich erteilt werden, ist die Einwilligungserklärung im 
äußeren Erscheinungsbild der Erklärung hervorzuheben. 
 
(3) Im Bereich der wissenschaftlichen Forschung liegt ein besonderer Umstand im Sinne des Absatzes 2 Satz 3 
auch dann vor, wenn durch die Schriftform der bestimmte Forschungszweck erheblich beeinträchtigt würde. In 
diesem Fall sind der Hinweis nach Absatz 2 Satz 1 und die Gründe, aus denen sich die erhebliche 
Beeinträchtigung des bestimmten Forschungszweckes ergibt, schriftlich festzuhalten. 
 
(4) Entscheidungen, die für den Betroffenen eine rechtliche Folge nach sich ziehen oder ihn erheblich 
beeinträchtigen, dürfen nicht ausschließlich auf eine automatisierte Verarbeitung von Sozialdaten gestützt 
werden, die der Bewertung einzelner Persönlichkeitsmerkmale dient. 
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§ 67c SBG X Datenspeicherung, -veränderung und –nut zung 
(1) Das Speichern, Verändern oder Nutzen von Sozialdaten durch die in § 35 des Ersten Buches genannten 
Stellen ist zulässig, wenn es zur Erfüllung der in der Zuständigkeit der verantwortlichen Stelle liegenden 
gesetzlichen Aufgaben nach diesem Gesetzbuch erforderlich ist und es für die Zwecke erfolgt, für die die Daten 
erhoben worden sind. Ist keine Erhebung vorausgegangen, dürfen die Daten nur für die Zwecke geändert oder 
genutzt werden, für die sie gespeichert worden sind. 
 
(2) Die nach Absatz 1 gespeicherten Daten dürfen von derselben Stelle für andere Zwecke nur gespeichert, 
verändert oder genutzt werden, wenn 
1. die Daten für die Erfüllung von Aufgaben nach anderen Rechtsvorschriften dieses Gesetzbuches als 

diejenigen, für die sie erhoben wurden, erforderlich sind, 
2. der Betroffenen im Einzelfall eingewilligt hat oder 
3. es zur Durchführung eines bestimmten Vorhabens der wissenschaftlichen Forschung oder Planung im 

Sozialleistungsbereich erforderlich ist und die Voraussetzungen des § 75 Abs. 1 vorliegen. 
 
(3) Eine Speicherung, Veränderung oder Nutzung für andere Zwecke liegt nicht vor, wenn sie für die 
Wahrnehmung von Aufsichts-, Kontroll- und Disziplinarbefugnissen, der Rechnungsprüfung oder der 
Durchführung von Organisationsuntersuchungen für die verantwortliche Stelle erforderlich ist. Das gilt auch für die 
Veränderung oder Nutzung zu Ausbildungs- und Prüfungszwecken durch die verantwortliche Stelle, soweit nicht 
überwiegende schutzwürdige Interessen des Betroffenen entgegenstehen. 
 
(4) Sozialdaten, die ausschließlich zu Zwecken der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder zur 
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert werden, dürfen 
nur für diese Zwecke verwendet werden. 
 
(5) Für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung oder Planung im Sozialleistungsbereich erhobene oder 
gespeicherte Sozialdaten dürfen von den in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen nur für ein bestimmtes 
Vorhaben der wissenschaftlichen Forschung im Sozialleistungsbereich oder der Planung im 
Sozialleistungsbereich verändert oder genutzt werden. Die Sozialdaten sind zu anonymisieren, sobald dies nach 
dem Forschungs- oder Planungszweck möglich ist. Bis dahin sind die Merkmale gesondert zu speichern, mit 
denen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person 
zugeordnet werden können. Sie dürfen mit den Einzelangaben nur zusammengeführt werden, soweit der 
Forschungs- oder Planungszweck dies erfordert. 
 
§ 67d SBG X Übermittlungsgrundsätze 
(1) Eine Übermittlung von Sozialdaten ist nur zulässig, soweit eine gesetzliche Übermittlungsbefugnis nach den 
§§ 68 bis 77 oder nach einer anderen Rechtsvorschrift in diesem Gesetzbuch vorliegt. 
 
(2) Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt die übermittelnde Stelle. Erfolgt die Übermittlung 
auf Ersuchen des Dritten, an den die Daten übermittelt werden, trägt dieser die Verantwortung für die Richtigkeit 
der Angaben in seinem Ersuchen. 
 
(3) Sind mit Sozialdaten, die nach Absatz 1 übermittelt werden dürfen, weitere personenbezogene Daten des 
Betroffenen oder eines Dritten so verbunden, dass eine Trennung nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand 
möglich ist, so ist die Übermittlung auch dieser Daten nur zulässig, wenn schutzwürdige Interessen des 
Betroffenen oder eines Dritten an deren Geheimhaltung nicht überwiegen; eine Veränderung oder Nutzung dieser 
Daten ist unzulässig. 
 
(4) Die Übermittlung von Sozialdaten auf maschinell verwertbaren Datenträgern oder im Wege der 
Datenübertragung ist auch über Vermittlungsstellen zulässig. Für die Auftragserteilung an die Vermittlungsstelle 
gilt § 80 Abs. 2 Satz 1, für deren Anzeigepflicht § 80 Abs. 3 und für die Verarbeitung und Nutzung durch die 
Vermittlungsstelle § 80 Abs. 4 entsprechend. 
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Weitere datenschutzrechtliche Vorschriften nach SGB  X 
 
§ 67e Erhebung und Übermittlung zur Bekämpfung von Leistungsmissbrauch und illegaler 

Ausländerbeschäftigung  
§ 68 Übermittlung für Aufgaben der Polizeibehörden, der Staatsanwaltschaften und Gerichte, der Behörden der 

Gefahrenabwehr oder zur Durchsetzung öffentlich-rechtlicher Ansprüche 
§ 69 Übermittlung für die Erfüllung sozialer Aufgaben  
§ 70 Übermittlung für die Durchführung des Arbeitsschutzes 
§ 71 Übermittlung für die Erfüllung besonderer gesetzlicher Pflichten und Mitteilungsbefugnisse  
§ 72 Übermittlung für den Schutz der inneren und äußeren Sicherheit 
§ 73 Übermittlung für die Durchführung eines Strafverfahrens  
§ 74 Übermittlung bei Verletzung der Unterhaltspflicht und beim Versorgungsausgleich 
§ 75 Übermittlung von Sozialdaten für die Forschung und Planung 
§ 76 Einschränkung der Übermittlungsbefugnis bei besonders schutzwürdigen Sozialdaten 
§ 77 Übermittlung ins Ausland und an über- oder zwischenstaatliche Stellen  
§ 78 Zweckbindung und Geheimhaltungspflicht eines Dritten, an den Daten übermittelt werden 

 
 
 
 
§ 4KKG Beratung und Übermittlung von Informationen durch Geheimnisträger bei 
Kindeswohlgefährdung 

(1) Werden 
1. Ärztinnen oder Ärzten, Hebammen oder Entbindungspflegern oder Angehörigen eines anderen Heilberufes, 

der für die Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung 
erfordert, 

2. Berufspsychologinnen oder -psychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlussprüfung, 
3. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberaterinnen oder -beratern sowie 
4. Beraterinnen oder Beratern für Suchtfragen in einer Beratungsstelle, die von einer Behörde oder 

Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts anerkannt ist, 
5. Mitgliedern oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 des 

Schwangerschaftskonfliktgesetzes, 
6. staatlich anerkannten Sozialarbeiterinnen oder -arbeitern oder staatlich anerkannten Sozialpädagoginnen 

oder -pädagogen oder 
7. Lehrerinnen oder Lehrern an öffentlichen und an staatlich anerkannten privaten Schulen 

in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines 
Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so sollen sie mit dem Kind oder Jugendlichen und den 
Personensorgeberechtigten die Situation erörtern und, soweit erforderlich, bei den 
Personensorgeberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, soweit hierdurch der wirksame 
Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 

(2) Die Personen nach Absatz 1 haben zur Einschätzung der Kindeswohlgefährdung gegenüber dem Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft. Sie sind zu diesem 
Zweck befugt, dieser Person die dafür erforderlichen Daten zu übermitteln; vor einer Übermittlung der Daten 
sind diese zu pseudonymisieren. 

(3) Scheidet eine Abwendung der Gefährdung nach Absatz 1 aus oder ist ein Vorgehen nach Absatz 1 erfolglos 
und halten die in Absatz 1 genannten Personen ein Tätigwerden des Jugendamtes für erforderlich, um eine 
Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen abzuwenden, so sind sie befugt, das 
Jugendamt zu informieren; hierauf sind die Betroffenen vorab hinzuweisen, es sei denn, dass damit der 
wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen in Frage gestellt wird. Zu diesem Zweck sind die 
Personen nach Satz 1 befugt, dem Jugendamt die erforderlichen Daten mitzuteilen. 
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§§  7722AA  AABBSS..  11  SS..  11  SSGGBB  VVIIIIII    
EERRFFAASSSSTT  FFOOLLGGEENNDDEE  SSTTRRAAFFTTAATTBBEESSTTÄÄNNDDEE  DDEESS  SSTTRRAAFFGGEESSEETTZZBBUUCCHHEESS  ((SSTTGGBB))  
 

 

 

• § 171 Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht 

• § 174 Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen 

• § 174a Sexueller Missbrauch von Gefangenen, behördlich Verwahrten oder Kranken 
und Hilfsbedürftigen in Einrichtungen 

• § 174b Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung einer Amtsstellung 

• § 174c Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder 
Betreuungsverhältnisses 

• §§ 176 bis 176b Tatbestände des sexuellen Missbrauchs von Kindern 

• §§ 177 bis 179 Tatbestände der sexuellen Nötigung und des sexuellen Missbrauchs 

• § 180 Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger 

• § 180a Ausbeutung von Prostituierten 

• § 181a Zuhälterei 

• § 182 Sexueller Missbrauch von Jugendlichen 

• § 183 Exhibitionistische Handlungen 

• § 183a Erregung öffentlichen Ärgernisses 

• §§ 184 bis 184d Verbreitung pornografischer Schriften und Darbietungen 

• §§ 184e bis 184f Ausübung verbotener und jugendgefährdender Prostitution 

• § 225 Misshandlung von Schutzbefohlenen 

• §§ 232 bis 233a Tatbestände des Menschenhandels 

• § 234 Menschenraub 

• § 235 Entziehung Minderjähriger 

• § 236 Kinderhandel 


